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51/25. Besonderes Informationsprogramm der Sekretariats-Hauptabteilung Presse
und Information über die Palästinafrage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die Ausübung der unveräußerlichen
Rechte des palästinensischen Volkes1,

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Abschnitt VI dieses Berichts enthaltenen
Informationen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 50/84 C vom 15. Dezember 1995,

überzeugt, daß die weltweite Verbreitung genauer und umfassender Informationen und
die Rolle der nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen nach wie vor von
entscheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und stärkere Unterstützung der un-
veräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes sind,

in Kenntnis der von der Regierung des Staates Israel und der Palästinensischen
Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in Washington unterzeichneten Grund-
satzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung2 und der darauf-
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folgenden Durchführungsabkommen, namentlich des am 28. September 1995 in Washington
unterzeichneten israelisch-palästinensischen Interimsabkommens über das Westjordanland und
den Gazastreifen, sowie ihrer positiven Implikationen,

1. stellt fest, daß mehrere konkrete Bestimmungen des besonderen Informations-
programms der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information über die Palästinafrage
noch nicht umgesetzt worden sind, und betont, wie wichtig die Umsetzung aller Bestim-
mungen des Programms ist;

2. vertritt die Auffassung, daß das besondere Informationsprogramm insofern sehr
nützlich ist, als es die komplexen Zusammenhänge der Palästinafrage und die Situation im
Nahen Osten insgesamt, insbesondere auch die Fortschritte im Friedensprozeß, der inter-
nationalen Gemeinschaft stärker ins Bewußtsein rückt, und daß das Programm wirksam zu
einem Klima beiträgt, das dem Dialog und der Unterstützung des Friedensprozesses förderlich
ist;

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem
Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes und
mit der aufgrund von Entwicklungen, die sich auf die Palästinafrage auswirken, unter
Umständen gebotenen Flexibilität ihr besonderes Informationsprogramm über die Paläs-
tinafrage im Zweijahreszeitraum 1996-1997 mit spezieller Ausrichtung auf die öffentliche
Meinung in Europa und Nordamerika fortzusetzen und vor allem

a) Informationen über alle die Palästinafrage betreffenden Aktivitäten des Systems
der Vereinten Nationen zu verbreiten, so auch Berichte über die von den zuständigen
Organisationen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit;

b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen Aspekte der Palästinafrage
auf allen Gebieten herauszugeben und auf den neuesten Stand zu bringen, so auch Infor-
mationen über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbesondere die Fortschritte im
Friedensprozeß;

c) ihr audiovisuelles Material über die Palästinafrage, so auch die Produktion von
solchem Material, zu erweitern;

d) Informationsmissionen für Journalisten in das Gebiet zu veranstalten und zu
fördern, so auch in die der Zuständigkeit der Palästinensischen Behörde unterstehenden
Gebiete und die besetzten Gebiete;

e) internationale, regionale und nationale Journalistentreffen zu veranstalten;

f) in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organen und Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, insbesondere der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur, dem palästinensischen Volk beim Ausbau des Medienbereichs
behilflich zu sein, insbesondere auch bei der Ausbildung des Personals palästinensischer Rundfunk-
 und Fernsehanstalten und palästinensischer Journalisten.
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